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werden, die Wissenschaft und Technik mit hervorragenden 
Leistungen und Ergebnissen bereichert, auf deren Nutzung 
in der gesellschaftlichen Praxis maßgebend Einfluß genom
men und sich dadurch hohe Verdienste um den Fortschritt 
der Wissenschaft in der DDR erworben haben. Ihre Zuge
hörigkeit zur Akademie ist mit der Anerkennung und akti
ven Mitwirkung bei der Erfüllung des in diesem Statut fest
gelegten gesellschaftlichen Auftrages der Akademie verbun
den.

(2) Die Ordentlichen und Korrespondierenden Mitglieder 
der Akademie sind verpflichtet, an der Arbeit der Akademie 
mitzuwirken und wissenschaftliche Beiträge zur Erfüllung 
der Aufgaben der Akademie zu leisten, an den Sitzungen des 
Plenums und der Klassen regelmäßig teilzunehmen und sich 
an deren Tätigkeit mit wissenschaftlichen Vorträgen und in 
anderer Weise zu beteiligen. Sie verfolgen den Entwicklungs
stand und die Entwicklungstendenzen auf ihrem Wissen
schaftsgebiet und den angrenzenden Gebieten und leiten Emp
fehlungen für die Vertiefung der betreffenden Wissenschafts
disziplin ab. Die Ordentlichen und Korrespondierenden 
Mitglieder erhalten für die Mitarbeit in der Akademie eine 
Dotation.

(3) Die Ordentlichen Mitglieder sind berechtigt, nach Maß
gabe der Bestimmungen dieses Statuts zu wählen, an der Be
schlußfassung im Plenum teilzunehmen, den Titel „Ordent
liches Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR“ 
zu führen und die Ehrennadel der Akademie zu tragen.

(4) Die Korrespondierenden Mitglieder sind berechtigt, an 
der Beschlußfassung im Plenum teilzunehmen, den Titel 
„Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissen
schaften der DDR“ zu führen und die Ehrennadel der Akade
mie zu tragen.

(5) Die Erfüllung der sich aus der Mitgliedschaft Ordent
licher und Korrespondierender Mitglieder der Akademie er
gebenden Verpflichtungen gilt als Tätigkeit im Rahmen des 
Arbeitsrechtsverhältnisses des betreffenden Mitglieds.

(6) Die Zahl der Ordentlichen Mitglieder bis zum 65. Le
bensjahr (bei Frauen bis zum 60. Lebensjahr) soll 90 nicht 
übersteigen. Die Gesamtzahl der Korrespondierenden Mitglie
der soll nicht mehr als 100 betragen.

§ 18
Die Auswärtigen Mitglieder der Akademie

(1) Zu Auswärtigen Mitgliedern der Akademie können Wis
senschaftler gewählt werden, die nicht Staatsbürger der DDR 
sind und die sich auf Grund ihrer hervorragenden wissen
schaftlichen Leistungen international anerkannte Verdienste 
um den Fortschritt von Wissenschaft und Technik erworben 
haben. Die Auswärtigen Mitglieder erkennen das in diesem 
Statut festgelegte humanistische Grundanliegen der Akade
mie an.

(2) Die Akademie festigt ihre Beziehungen zu den Auswär
tigen Mitgliedern durch Informationen über das wissenschaft
liche Leben der Akademie und in anderer geeigneter Weise.

(3) Die Auswärtigen Mitglieder pflegen ihre Verbindung 
zur Akademie. Sie sind berechtigt, den Titel „Auswärtiges 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR“ zu füh
ren und die Ehrennadel der Akademie zu tragen.

§ 19
Die Mitarbeiter der Akademie

(1) Die Tätigkeit der Mitarbeiter der Akademie ist auf 
Grund der Stellung und der Aufgaben der Akademie, in der 
sozialistischen Gesellschaft mit besonderen Pflichten ver
bunden; sie stellt eine hohe gesellschaftliche Anerkennung 
dar. Die Mitarbeiter der Akademie müssen nach ihrer Per
sönlichkeit, Qualifikation und Leistung die Gewähr dafür 
bieten, daß sie die ihnen übertragenen Aufgaben verantwor
tungsbewußt erfüllen, zur Verwirklichung des gesellschaft
lichen Auftrages der Akademie wirkungsvoll beitragen und

ihr gesamtes Verhalten mit der Verantwortung der Akademie 
in Übereinstimmung bringen.

(2) Die Mitarbeiter der Akademie sind verpflichtet, die 
wissenschaftliche Arbeit der Akademie, insbesondere ihre 
Forschung, mit Initiative, Schöpfertum sowie Leistungs- und 
Risikobereitschaft zu fördern, sich an der Überführung der 
Forschungsergebnisse in die gesellschaftliche Praxis zu be
teiligen und dazu beizutragen, daß die gesellschaftliche Wirk
samkeit der Akademie und ihr Ansehen erhöht werden. Sie 
wirken an der Leitungs- und Planungstätigkeit der Akademie 
mit.

VI.

Die Gliederung der Akademie

§20 

Das Plenum

(1) Das Plenum der Akademie ist die Vollversammlung der 
Ordentlichen und Korrespondierenden Mitglieder der Akade
mie. Auf Einladung des Präsidenten können an Beratungen 
des Plenums Gäste teilnehmen.

(2) Das Plenum berät grundlegende wissenschaftliche Pro
bleme, die aus dem allgemeinen Erkenntnisfortschritt, aus 
der Differenzierung und Integration der Wissenschaften so
wie aus der Anwendung der Wissenschaft in der gesellschaft
lichen Praxis entstehen. Das Plenum fördert die Verbindun
gen zwischen den Wissenschaftsgebieten. Es leistet Beiträge 
zur Förderung und Gestaltung von Wissenschaft, Technik, 
Bildung, Kultur und Gesundheitsschutz in der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft sowie zur Pflege progressiver Tra
ditionen in der Wissenschaft. Das Plenum gewinnt Erkennt
nisse über Tendenzen in der Wissenschaftsentwicklung und 
unterstützt die Klärung von Querschnittsproblemen. Es ver
abschiedet Empfehlungen zu Grundfragen und zu interdis
ziplinären Problemen der Wissenschaftsentwicklung und be
handelt Vorträge von Mitgliedern der Akademie über eigene 
Forschungen. Das Plenum fördert das wissenschaftliche und 
kulturelle Leben in der DDR sowie die Verbreitung, Popula
risierung und Nutzung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
Beratungsergebnisse des Plenums werden in geeigneter Form 
publiziert.

(3) Im Plenum werden neue Ordentliche, Korrespondie
rende und Auswärtige Mitglieder der Akademie gewählt so
wie Vorschläge für die Berufung des Präsidenten, der Vize
präsidenten und des Generalsekretärs der Akademie verab
schiedet. Im Plenum wird über die Beendigung der Mitglied
schaft zur Akademie entschieden.

(4) Das Plenum beschließt über die Verleihung von Aus
zeichnungen der Akademie. Die vorgesehene Ernennung wis
senschaftlicher Mitarbeiter zum Professor wird dem Plenum 
mitgeteilt.

(5) Wahlrecht im Plenum besitzen die Ordentlichen Mit
glieder der Akademie.

(6) Wahlen und Entscheidungen gemäß Abs. 3 kommen mit 
einfacher Mehrheit der im Plenum anwesenden Ordentlichen 
Mitglieder zustande. Wahlen finden nur statt, wenn mehr als 
die Hälfte der Ordentlichen Mitglieder im Plepum anwesend 
ist. Ordentliche Mitglieder, die verhindert sind, an der Wahl
sitzung teilzunehmen, können ihr Wahlrecht durch Briefwahl 
wahrnehmen; sie gelten in der Wahlsitzung als anwesend.

(7) Beschlüsse gemäß Abs. 4 werden mit einfacher Mehr
heit der im Plenum anwesenden Ordentlichen und Kor
respondierenden Mitglieder gefaßt. Das Plenum ist beschluß
fähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder im Plenum an
wesend ist. Ordentliche und Korrespondierende Mitglieder, 
die verhindert sind, an der betreffenden Sitzung teilzuneh
men, können ihr Stimmrecht brieflich wahrnehmen; sie gel
ten in der betreffenden Sitzung als anwesend.


